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IV. Eusebius vom Viktorsberg

Das Gebiet um Feldkirch-Rankweil-Röthis mit dem Viktorsberg, in dem das

Geschehen um den Heiligen Eusebius anzusiedeln ist, befindet sich in der
ehemaligen Raetia I und in der später entstandenen Diözese Chur. Die nördliche
Churer Bistumsgrenze verlief am Hirschensprung südlich von Montlingen links
des Rheins. Das rechtsrheinische Gebiet um Bregenz liegt im Bistum Konstanz,
während die Landschaft um Götzis-Rankweil zum Bistum Chur gehört. Im
Laufe des 7./frühen 8. Jahrhunderts dürften sich die Diözesangrenzen in diesem
Raum des unteren Alpenrheintals verfestigt haben.1 Somit lag der Viktorsberg
im Grenzgebiet der Bistümer Chur und Konstanz.

Frühes Christentum ist im nördlichen Teil der rätischen Provinz nur für
Bregenz durch die Viten der Hl. Columban und Gallus sowie in Nenzing durch die

Grabungsergebnisse der Kirche St. Mauritius bezeugt.2 Zu den weiteren
Gotteshäusern, die im churrätischen Reichsgutsurbar aus der Mitte des 9. Jahrhunderts

genannt werden, liegen gegenwärtig nur zur St. Martinskirche in Ludesch neue
Befunde vor.3 Erste Quellen um den irischen Mönch Eusebius, der sich auf dem

Viktorsberg bei Röthis in Vorarlberg niederliess, finden sich in spätkarolingi-
scher Zeit, als die bestehenden Klöster im Bistum Chur bereits einen markanten

Rückgang verzeichneten und Neugründungen in den Anfängen stecken blieben.
Nach Reinhold Kaiser gehörte die Klause des 884 verstorbenen irischen Inklusen
Eusebius zu den gescheiterten rätischen Klostergründungen gleich wie die von
BischofVerendar gegründete Zelle St. Maria in Serris (bei Flums).4

Mit Eusebius vom Viktorsberg haben sich Johannes Duft im Zusammenhang
mit der frühmittelalterlichen Irenmission aufdem Kontinent und vor allem dessen

Schüler Viktor Wratzfeld befasst. Seine Untersuchung gilt der Geschichte,
Legende und dem Kult des Heiligen.

Die Vita des Eusebius vom Viktorsberg und jene von Victor von Tomils
wurden vom selben Bischof von Chur, Johann VI. Flugi von Aspermont, ins

Proprium Sanctorum von 1646 aufgenommen. Beide Heiligen waren im Bistum
Chur laut dem Verfasser kaum bekannt gewesen. Es stellt sich nun die Frage,

1 Büttner, Die Entstehung der Churer Bistumsgrenzen, S. 206f.; Kaiser, Churrätien, S. 16-19,
36f.

2 Sennhauser, Frühe Kirchen, S. 226f.; Sydow, Kirchenarchäologie, S. 53-62, 159.
3 Sennhauser, Frühe Kirchen, S. 229; Sydow, Kirchenarchäologie, S. 106f.
4 Kaiser, Churrätien, S. 129 (Karte), 151.
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ob der Bischof als erster Eusebius als Kephalophor dargestellt hat oder ob an
der Martyriums- und Grabstätte das Motiv bereits vorhanden und somit
bekannt war. Zu untersuchen gilt es ferner, warum Eusebius vom Viktorsberg mit
der St. Anna-Kapelle in Brederis als Martyriumsstätte in Beziehung gebracht
wird und wer letztlich den Kult gefordert hat. Der Bischof hat das Kopfträger-
Wunder kaum unbedacht in die Eusebius-Vita integriert. Welche Funktion es

bei der Propagierung des Fleiligen im 17. Jahrhundert innehatte, ist ebenfalls
Gegenstand dieser Untersuchung.

1. Die St. Galler Tradition

Erste schriftliche Zeugnisse zur Historizität des irischen Pilgers Eusebius finden
sich in der St. Galler Klostergeschichte, in den Casus sancti Galli Ratperts (9.

Jh.) und Ekkehards IV, der gegen Mitte des 11. Jahrhunderts die von Ratpert
begonnene Klostergeschichte fortgesetzt hat, sowie in zwei Schenkungsurkunden
Karls III. Dass sich Eusebius vorübergehend im Kloster St. Gallen aufgehalten
habe und eines gewaltsamen Todes gestorben sei, wird erst in den Quellen des

16. Jahrhunderts berichtet. Da vom Iren Eusebius keine Vita, sondern nur das

Todesdatum vorhanden ist, muss sein Wirken im Kontext der irischen Peregrinatio
und des Einflusses derselben aufAlamannien und Churrätien betrachtet werden.
Nur so lassen sich zusätzliche Informationen über seine Tätigkeit gewinnen.

1.1. Irische Pilger in Alamannien und Churrätien

Zur Zeit der Gründung des Klosters St. Gallen durch den Alamannen Otmar im
7./8. Jahrhundert waren bereits starke Impulse aus Irland vorhanden. Der heilige
Gallus stammte aus dem irisch geprägten columbanischen Mönchtum und wurde

in seiner Vita zum engsten Gefährten Columbans mit irischer Abstammung
gemacht, auch wenn er selbst - wie Gerold Hilty nachgewiesen hat5 - nicht Ire

war. Trotz den Beziehungen zum columbanischen Mönchtum war das Kloster
St. Gallen weder eine irische Kolonie noch eine Gemeinschaft irischer Mönche.
Die Einflussnahme der irischen Pilger und Wandermönche auf das europäische

5 Hilty, Gallus und die Sprachgeschichte.
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Festland, besonders aufAlamannien, verlief in verschiedenen Phasen.6 Während
die ersten irischen Pilger im 7. Jahrhundert ihre Heimat freiwillig für das Ideal
der asketischen Heimatlosigkeit (peregrinatiopropter Christum) verliessen, wie
Columban und seine Gefährten um 610,7 waren die Pilger im 9. Jahrhundert teils
auch infolge kriegerischer Einfälle der Wikinger gezwungen, ihre Klöster zu
verlassen und auf das Festland zu flüchten.8 Niederlassungen für irische Pilger
sind im ganzen Karolingerreich bezeugt; es handelt sich um die sogenannten
hospitia und hospitalia oder auch hospitalitia Sco(t)torum. In Churrätien sind
solche Herbergen für Pilger und Arme schon früh nachweisbar.9 So klagte 823

Bischof Victor III. von Chur bei Ludwig dem Frommen, dass Graf Roderich
und sein Helfer Herloin die Xenodochien (Herbergen) und Armenhäuser
zerstört hätten.10

Zu den für Alamannien und Rätien bedeutendsten Inklusen des 9. Jahrhunderts

gelten Findan auf der Klosterinsel Rheinau und Eusebius vom Viktorsberg bei
Röthis. Während über die Peregrinatio und das Schicksal des Eusebius nichts
bekannt ist, besteht von Findan (| 881), einem Landsmann und Zeitgenossen
von Eusebius, eine Vita aus dem 9./10. Jahrhundert, die von Iren verfasst und

sogar mit irischen Textstellen bereichert worden ist.11 Diese Vita stellt eine

mögliche Ergänzung der spärlichen Nachrichten über Eusebius dar. Findan
(geb. 803/804 in Leinster) verliess seine Heimat infolge der Wikingereinfälle,
trat 854 ins Kloster Rheinau ein und schloss sich auf der dortigen Klosterinsel
859 als Inkluse ein. Sein Tod erfolgte 881. Im St. Galler Verbrüderungsbuch
wurde Findan monachus 885 in die Liste der verstorbenen Rheinauer Mönche
eingetragen, doch Beziehungen zwischen Findan und seinem Zeit- und
möglicherweise Schicksalsgenossen Eusebius sind in den vorhandenen Schriftquellen
nicht nachweisbar.12

6 Duft, Iromanie, S. 242f, 249-253; Prinz, Frühes Mönchtum, S. 163f., 185; ders., Die Rolle
der Iren, S. 203f.

7 Angenendt, Die irische Peregrinatio, bes. S. 52-61, 63-65; Campenhausen, Asketische Hei-
matlosgkeit, S. 4-22.

8 Duft, Irische Pilger, S. 119, 124; ders., Iromanie, S. 249.
9 Bieler, Irland, S. 55; Duft, Irische Pilger, S. 124f.; Prinz, Frühes Mönchtum, S. 186f.

10 BUB I 46, S. 39, Z. 16f. : Distructa sunt synodochia velpauperum susceptiones. In der
Restitutionsurkunde um 831, BUB 153*, S.44, Z. 44, S. 45, Z. 1, wird jedoch nur das senedochium

sancti Petri erwähnt. Dazu: Ringel, Kontinuiät und Wandel, S. 276-279.
11 Duft, Irische Pilger, S. 120.
12 Duft, Irische Pilger, S. 120f.; Wratzfeld, Eusebius, S. 52-54.
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1.2. Schriftliche Quellen zu Eusebius

1.2.1. Die St. Galler Klosterchronisten Ratpert und Ekkehard IV.

Der einzige sichere Hinweis auf die historische Person des Heiligen findet sich
beim St. Galler Chronisten Ratpert, der in seinen Casus sancti Galli das

Todesdatum des Eusebius überliefert: 31. Januar 884.13 Zugleich handelt es sich
hier um das späteste aller genau datierten Ereignisse in den Casus. Zweifel
bezüglich der Verfasserschaft der Casus sind in der bisherigen Forschung nicht
aufgetaucht, obwohl von Ratpert keine autobiographischen Aufzeichnungen
vorhanden sind. In seinen Schriftzeugnissen finden sich in Bezug auf Eusebius
auch keine indirekten Hinweise auf seine Herkunft, den Eintritt ins Kloster oder
seine Stellung im Konvent. Hannes Steiner hält es für wahrscheinlich, dass der
Inkluse Eusebius seinen griechischen Namen bereits bei seiner Conversio oder
als puer oblatus in einer klösterlichen Gemeinschaft in Irland erhalten hat, da

der Kontakt der Iren zum byzantinischen Christentum im Frühmittelalter gut
belegt ist.14 Ratpert berichtet über die Geschehnisse im Kloster regestartig,
weicht aber in inhaltlichen Details von den Originalurkunden ab oder bringt
zusätzliche Informationen in den Text ein. Er ist nicht an einer lückenlosen
Aufzählung der Ereignisse interessiert, vielmehr trifft er eine Auswahl und eilt
in grossen Zeitsprüngen vorwärts. Ratpert ist für den grössten Teil der Casus

nicht Zeitzeuge, sondern tradiert Gelesenes oder Gehörtes von älteren Zeugen.
Gelegentliche Verweise auf seine Quellen bezeugen allerdings, dass er Kenntnisse

derselben hatte, jedoch die Urkundentexte frei paraphrasierte. Die Bezüge
auf die Urkunden erfolgen nicht immer in chronologischer Reihenfolge.15 Da

Ratpert ein Zeitgenosse des Eusebius war und seine Aussagen zu Viktorsberg
in den Schenkungsurkunden Karls III. bestätigt werden, kann er als ein
vertrauenswürdiger Zeuge betrachtet werden. Der dreitägige Aufenthalt Kaiser Karls
III. im Dezember 883 im Kloster St. Gallen gilt ebenfalls als gesichert.16

13 Ratpert, Casus 31, S. 230.
14 Zusätzliche Informtionen zu Ratpert vermittelt laut H. Steiner, in: Ratpert, S. lf., 6f.,

Ekkehard IV in den Casus des 11. Jh. Gemäss Ekkehard gehörten Tuotilo, Notker und Ratpert
derselben Generation an, besuchten gemeinsam die Klosterschule und stammten aus einer
einflussreichen und angesehenen Familie. Ratpert wurde vom Mönch Iso in der Inneren
Klosterschule auf sein geistliches Amt vorbereitet und vom Iren Moengal in die Freien Künste

eingeführt. Ratpert unterrichtete bis zu seinem Tod (spätestmögliches Datum: 25. 10. 911)
als magister scholarum Klosterschüler.

15 Steiner, in: Ratpert, S. 19, 49-51, 68, 70-74
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Die Casus sancti Galli beginnen mit der Gründungsgeschichte der Zelle des

Hl. Gallus, was für die karolingische Klosterchronistik typisch ist, und enden am
Todestag von Eusebius, dem 31. Januar 884 (Casus 31), der dem Kaiserbesuch

von 883 (Casus 32) vorweggenommen wurde.17 Ratpert erzählt, dass Kaiser
Karl III. den in Churrätien gelegenen Viktorsberg mit der Kirche des heiligen
Märtyrers Victor aufBitten des Iren Eusebius dem Kloster St. Gallen urkundlich
vergabt hat. Eusebius hat dort angeblich während 30 Jahren als Inkluse Gott
gedient.18 Ratperts Bericht über Eusebius und den Rechtsinhalt der Schenkung
ist sachlich und regestartig abgefasst, was auf Kosten der Wundererzählung
geht.19 Im Bericht zum Viktorsberg und zu Eusebius beschränkt sich Ratpert
auf das Wesentliche des Urkundeninhalts, nämlich auf die zentrale Besitzmasse

von Viktorsberg. Die später genannten Pertinenzen in Röthis und Rankweil
lässt er unerwähnt.20 Der Anlass zur schriftlichen Fixierung der Besitzrechte

war wohl das wechselnde Geschick des Klosters, vor allem seine Rechtslage
im Spannungsfeld von königlicher und bischöflicher Gewalt. Somit ist auch

nicht zu erwarten, dass Ratpert über die Todesursache des Eusebius berichtet.
In den Casus 31 und 32 ist die Besitzsicherung aufgrund diverser königlicher
Schenkungen das zentrale Anliegen Ratperts, sodass selbst die Chronologie
der Ereignisse unter Abt Hartmut unterbrochen bzw. die Schenkung des

Viktorsberges von 882 vor zwei Ereignissen des Jahres 879 erwähnt wird.21 Dass

Eusebius der Bittsteller der Viktorsberger Schenkung beim Kaiser ist und sein

Todesdatum erwähnt wird, ist laut H. Steiner aus Gründen des sachlichen Bezuges

hier angebracht worden. Ferner gibt es keine Indizien, wonach der Tod des

Eusebius für Ratpert ein aktuelles Geschehen bedeutet hätte. Vielmehr dürfte

er die Casus erst um oder kurz nach 890 aus aktuellem Anlass verfasst haben,

16 Steiner, in: Ratpert, S. 17; Wratzfeld: Eusebius, S. 28f.
17 Steiner, in: Ratpert, S. 17, 25.
18 Ratpert, S. 230, Z. 17-24, S. 232, Z. 1: Quendam etiam montem situm in Hretia Curiense,

in quo constructa est basilica sancti Victoris martyris, cuius et nomine vocatur idem locus

Möns Victoris, ipso tempore ad monasterium sancti Galli contradidit, ßrmitatisque cartam

regia auctoritate exinde fieri iussit, rogante Eusebio Scottigena, qui ibidem per XXX annos

spontanee clausus Domino serviebat. Anno vero incarnationis dominicç DCCCLXXXIIII to,

pridie Kalendas Februarias, de hac luce ad lucem migravitperennem.
19 Gemäss H. Steiner, in: Ratpert, S. 16, 32f., 49, spart Ratpert in seiner Zusammenfassung der

sanktgallischen Hagiographie alle Wundererzählungen konsequent aus.
20 Steiner, in: Ratpert, S. 50, Anm. 163.
21 Steiner, in: Ratpert, S. 17f., S. 50, Anm. 162.
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als die Immunität, der Königsschutz und das Recht der freien Abtwahl, die

zur Zeit Karls III. gesichert waren, erschüttert wurden, indem König Arnulf in
Verletzung des Abtwahlrechts den designierten Bischof von Konstanz als Abt
in St. Gallen einsetzte.22

Ratperts Erwähnung des Bittstellers lässt jedoch aufeine engere Zugehörigkeit
des Eusebius zum Kloster St. Gallen schliessen. Es stellt sich sogar die Frage,
ob Eusebius vor dem Inklusenleben auf dem Viktorsberg sich im Kloster St.

Gallen aufgehalten hat, so wie sein Landsmann und Zeitgenosse Findan zuerst als

Mönch im Kloster Rheinau lebte. Obwohl am Konzil des fränkischen Reiches in
Frankfurt im Jahre 794 bestimmt wurde, dass nur Mönche, die mindestens drei
Jahre in einem Kloster vorbildlich gelebt haben, sich mit Erlaubnis des Abtes
innerhalb der Klostermauern in eine Zelle einschliessen dürfen, finden sich in
der Vita des Findan nur indirekte Hinweise, die dafür sprechen könnten.23

Auf die erwähnten, in Bezug auf Eusebius zuverlässigen Quellen stützt sich
Ekkehard IV (um oder nach 980 geboren), der gegen Mitte des 11. Jahrhunderts
die von Ratpert begonnenen Casus sancti Galli fortsetzt.24 Ekkehard erzählt von
einem Traum der Mutter des sanktgallischen Mönches und Klosterlehrers Iso.25

Die Eltern, Erimbert und Waltrada, die für das Jahr 868 bezeugt sind,26 haben
ihren Sohn Iso nach einem unerlaubten Beischlaf in der Nacht zum Ostersonntag
gezeugt. Da sie ein Unheil befürchten, begibt sich der Ehemann zu Eusebius
und lässt sich von ihm den Traum deuten.27 Ferner erzählt Ekkehard, indem er
sich auf Ratpert beruft, dass auch Kaiser Karl (III.) bei Eusebius Rat geholt
habe.28 Obwohl über den Bildungsstand des Eusebius jegliche Angabe fehlt,
muss angenommen werden, dass Karl III. kaum einen ungebildeten Inklusen
aufgesucht hat, um Rat zu holen.

22 Steiner, in: Ratpert, S. 18-24.
23 Wratzfeld, Eusebius, S. 54-56.
24 Duft, Iso, S. 138f.
25 Ekkehard IV, S. 74: Sed mulier eritium peperisse somniaverat, puerulosque plures, ut

stimulos ei eruerent, accurisse et parietes eis caraxasse viderat.
26 Duft, Iso, S. 146f.
27 Ekkehard IV, S. 74: Qui in Deo confisus ad inclusum in Monte Victoris Eusebiumpergens,

coniectorem eiusfore rogavit. «Filium», inquit, «uxor tua pariet, quem sancto Gallo votabis.

Apud ilium enim educatus, doctor erit magnificus et multos pueros, ipse asper diseiplinis,
stilis armaturus.»

28 Ekkehard IV, S. 74: Per cuius praeter hçc praesagia Dominus multis revelaverat multa; sed

et ipsi Karolo quidem, qui eius peticione, ut et Rapertus scribit, ipsum illum Victoris Montem
sancto Gallo contradidit.
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Ekkehard bestärkt in einem der Verse über die Mitbrüder der Heiligen Gallus
und Otmar als Erster die Annahme, dass Eusebius sich anfänglich im Kloster
St. Gallen aufgehalten hat. Die Verse sind mit Item de aliis sincellitis amborum
überschrieben. Der 10. Vers ist Eusebius gewidmet: Eusebius, celso quipausat
monte Rotino. Über dem Vers fügt er noch folgende Erklärung bei: Item scottus

per 50 annos inclusus ibi, propheta Karolo, et aliis multis.29 Diese wenigen
Zeilen basieren auf der Aussage Ratperts. Sie bestätigen die irische Herkunft
und seinen griechischen Namen sowie die lange Zeit (30 oder 50 Jahre), die
Eusebius als Inkluse auf dem Viktorsberg verbracht hat.30 Es ist anzunehmen,
dass der Inkluse als Ratgeber des Kaisers auch von der Bevölkerung aufgesucht
worden ist. Ratperts Bemerkung zum Sterbedatum des Eusebius wird auch in
den sanktgallischen Totenbüchern tradiert. Im ältesten St. Galler Necrologium
(10./11. Jh.) findet sich zum 31. Januar: Obitus Eusebii reclusi.31 In den späteren
Nekrologien bleiben Todestag und der Wortlaut des Eintrags unverändert.32

1.2.2. Die Schenkungsurkunden Karls III. (f 888)

Ratperts Aufzeichnungen werden durch zwei Kaiserurkunden bestätigt. Am
23. September 882 überträgt Kaiser Karl III. den Viktorsberg mit den dazugehörigen

königlichen Gütern dem Kloster St. Gallen.33 Dazu gehören auch der
Zins zu Rankweil - et décimas, de juchos nostros in villa Venommia - sowie
ein Weingut bei der Kirche St. Martin zu Röthis - insuper unam vineam in villa
Rautenaprope ecclesiam sancti Martini (...).34 Im Gegensatz zu Ratpert wird im
Königsdiplom von 882 eine Gemeinschaft irischer Mönche - religioso quorun-
dam Scotorum conventu - erwähnt, die bei der ecclesia (Ratpert bezeichnet die

29 Rhythmi de S. Otmaro, S. 56, Z. 21.
30 Zur Dauer der Inklusion des Eusebius und zur Lebenszeit des Mönches Iso: Duft, Iso, S. 146,

150.
31 Necr. Germ. I, S. 466.
32 Wratzfeld, Eusebius, S. 26f.
33 UBSG II 623, S. 232, Z. 4-8: quendam montem, quo reliquiae et ecclesia sancti Victoris

constructa esse dinoscitur atque religioso quorundam Scotorum conventu incolitur, ad mo-
nasterium sancti Gallijureproprietario contulimus. Hoc estpraedictum montem, cum pascuis
et silvis, quantum ibidem pertinet ad partem dominicam de curte, de campos

34 UBSG II 623, S. 232, Z. 8f.
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Kirche als basilica), wo die Reliquien des Hl. Victor ruhen, ein Hospiz für Pilger
unterhalten. Der Bittsteller Eusebius wird nicht genannt, jedoch wird deutlich,
dass das Hospiz nicht nur für Pilger, sondern auch für die Armen gedacht35 und
deshalb auf die dafür nötigen Mittel angewiesen war. Die Unterstützung erfolgte
durch den dem Kloster wohlgesinnten Kaiser Karl III.36

Am 15. April 885 vermehrte Karl III. diese Schenkung. Er übergab dem
Kloster St. Gallen weitere Besitzungen in Röthis unter der Bedingung, dass

immer zwölf Pilger auf dem Viktorsberg zum Heile seiner Seele verpflegt
würden.37 Ferner schenkte er dem Galluskloster einen Hof samt der Kirche
von Röthis, die früher ein gewisser Odulfus innehatte, mit allem Zubehör an
Gebäuden, Leibeigenen, Feldern, Wiesen, Alpen, Gewässern.38 Zur Zeit dieser
zweiten Schenkung war Eusebius bereits verstorben. Über die Herkunft der
zwölf Pilger wurden in beiden Urkunden keine Bestimmungen erlassen.39 Sie

sind jedoch nicht als Reisende zu verstehen, sondern als fest niedergelassene
irische Mönche, welche ihre Aufgabe zugunsten des Seelenheils des Kaisers und
seiner Familie -pro mercede animae nostrae - zu erfüllen hatten.40 Die religiöse
Gemeinschaft stand auch im Dienste des Inklusen, der aufBetreuung angewiesen

war, und der vorüberziehenden Pilger. Das Hospiz befand sich nämlich an der
nahe gelegenen rechtsrheinischen Römerstrasse von Chur nach Bregenz und

war dank seiner Lage vor Überschwemmungen des Rheins gesichert.41 Hinter

35 UBSG II 623, S. 232, Z. 5f., 2: Siperegrinorum et sustentacula pauperum solitaprovisione
gubernamus

36 Vogler, Früher Besitz des Gallusklosters, S. 93.
37 UBSG II 642, S. 247, Z. 6f. bis S. 248, Z. lf.: quasdam res in villa, quae dicitur Rautinis,

in pago Retia, quod alio nomine Churewala appellatur ea videlicet ratione, ut deinceps
de ipsis rebus semper XII pelegrini in monte sancti Victoris pro mercede animae nostrae

procurentur.
38 UBSG II 642, S. 248, Z. 2-7: Concedimus namque ad eundem sancti Galli monasterium curtem

cum ecclesia, sicuti Odulfus quidam homo illudprius habuit, et cum omnibus appenditiis suis,

aedificiis, mancipiis, territoriis, campis et cum omnibus ad eandem curtem juste et legitime
pertinentibus, absolute et integre adjam dictum sanctum monasterium condonamus.

39 Die Peregrinatio im Sinne der asketischen Heimatlosigkeit in grösseren Gruppen von in der

Regel zwölfPilgern, die Christus und seine zwölfJünger versinnbildlichen, ist nach Campenhausen,

Asketische Heimatlosigkeit, S. 19f., spezifisch für irische Mönche.
40 UBSG II 642, S. 248, Z. 2; Podhradsky, Hof und Pfarrei, S. 30.
41 Duft, Irische Pilger, S. 125; G. Podhradsky, Hof und Pfarrei, S. 30, sieht den Viktorsberg

für eine Herberge als ungeeignet an, da er von der Durchzugsroute zu weit entfernt liegt.
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der Bitte des Eusebius, den Viktorsberg dem Kloster St. Gallen zu schenken,

liegen vermutlich soziale, wirtschaftliche und politische Überlegungen. Viele
kleinere Grundbesitzer schenkten damals ihren Besitz bedeutenden Klöstern,
in Rätien hauptsächlich St. Gallen und Reichenau. Sie stellten sich unter
den unmittelbaren Schutz des Klosters, um sich so dem Zugriff des Herzogs
entziehen zu können. Nach V Wratzfeld bestand vor den Schenkungen kein
Schutzverhältnis zwischen St. Gallen und Eusebius, was aber nicht ausschliesst,
dass er ursprünglich von St. Gallen aus die Gemeinschaft auf dem Viktorsberg
gegründet oder sich einer bereits bestehenden Gemeinschaft angeschlossen hat.42

Mit der Verfügung Karls III. wurde der Viktorsberg Eigentum des Klosters St.

Gallen. Vermutlich wollte der Kaiser diese Stätte einer zuverlässigen Aufsicht
unterstellen, welche der irischen Pilgergemeinschaft die Existenz des Klosters
für die weitere Zukunft absicherte.43 Neben dem wirtschaftlichen Ertrag lag die

Bedeutung der Schenkung für das Kloster St. Gallen auch im zunehmenden

Besuch des Gallusgrabes durch irische Wallfahrer, was zudem die Bereicherung
der Bibliothek mit irischen Handschriften förderte.

1.3. St. Galler Besitz in Vorarlberg

Im 8. Jahrhundert und in den ersten drei Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts besass

das Kloster St. Gallen keine Güter im churrätischen Gebiet. Erst um die Mitte des

9. Jahrhunderts, als die Auseinandersetzungen mit dem Bischof von Konstanz
überwunden waren und sich das Galluskloster seinem kulturellen Höhepunkt
näherte, vermochte es in sehr bescheidenem Masse in rätisches Gebiet zu
expandieren.44 Schwierigkeiten dabei ergaben sich durch die Vormachtstellung der

Hunfridinger in Vorarlberg. Mit der divisio im Jahre 806 und der Einführung der

fränkischen Grafschaftsverfassung unter Karl dem Grossen übernahm Hunfrid
das Grafenamt in Rätien (807-823).45 Er trat an die Stelle des einstigen Präses,

aber als königlicher Beamter. Rankweil, das bis ins 9. Jahrhundert Vinomna

hiess, war zentraler Gerichtsort und daher auch Mittelpunkt des kirchlichen

42 Wratzfeld, Eusebius, S. 56.
43 Vogler, Früher Besitz des Gallusklosters, S. 93.
44 Vogler, Früher Besitz des Gallusklosters, S. 92-94.
45 Kaiser, Churrätien, S. 54-59.
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Lebens.46 Wie aus der ältesten noch erhaltenen rätischen Urkunde Vorarlbergs
zu entnehmen ist, leitete Graf Hunfried, comes Raetiarum, am 7. Februar 807
eine Gerichtsverhandlung in Rankweil: in curte ad Campos in mallopublico.41
Die Wirksamkeit der königlichen Beamten war bedeutend, denn sie trugen einen
Teil der Verwaltung und standen unter Königsschutz. Ihr Streben nach Besitz
und Einfluss tritt beim Schultheissen Folkwin, einem Gehilfen des rätischen
Grafen Hunfrid im Walgau sehr deutlich hervor.48 In den Originalurkunden
aus den Jahren 817-825/826, die den von ihm erworbenen Besitz betreffen,
erscheint Folkwin 27-mal. Er erwirbt sich einen stattlichen Grundbesitz vor
allem in Rankweil und Schlins durch Kauf, Schenkung oder Erpressung. Bei
den Gütertransaktionen handelte es sich durchwegs um kleine Parzellen von
Leuten, die der wirtschaftlich schwachen Gruppe der freien Mittelschicht
angehörten.49 Folkwin war ebenfalls ein Gönner der Klöster Reichenau und St.

Gallen. Im Verbrüderungsbuch von St. Gallen tritt er nach Hunfrid mit seiner
Gemahlin Heimila auf;50 in demjenigen von Reichenau ist der Name Folcwinus
ebenfalls aufgeführt.51 B. Bilgeri vermutet, dass er wie Hunfrid für das Kloster
Schänis im Interesse einer Klosterstiftung gehandelt hat. Möglicherweise hat er
die Güter zuerst für sich erworben und sie erst später zum Stiftungsgut für das

Kloster Viktorsberg bestimmt, das aufköniglichem Boden stand und 882 an St.

Gallen kam.52 Den Schluss auf eine geistliche Stiftung sieht er in der Tatsache

bekräftigt, dass Folkwin von so vielen Landleuten, selbst von einem Priester
Schenkungen erhält53 und seine grossen Verdienste sogar urkundlich bestätigt

46 Rleindinst, Das churrätische Reichsgutsurbar, S. 23; E. Meyer-Marthaler, Das Prozessrecht,
S. 5, vermutet, dass in der Entstehungszeit der Lex Romana Curiensis (8. Jh.) der Gerichtsplatz
in der curtis oder villa des Präses zu suchen sei, und zwar vor allem in Rankweil. B. Bilgeri,
Vinomna-Rangwila, S. 27, lokalisiert den Gerichtsplatz ebenfalls in Rankweil.

47 BUB I 35, S. 34, Z. 36, S. 35, Z. 1; Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft Rätien, Nr. 10,
S. 163; Kaiser, Churrätien, S. 234; Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, S. 65.

48 Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, S. 67; Kaiser, Churrätien, S. 200-203; Erhart/Kleindinst,
Urkundenlandschaft Rätien, S. 28f., 114f.

49 Kaiser, Churrätien, S. 201-203; Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft Rätien, S. 28-32;
Zehrer, Mönche und Schreiber, S. 106-108.

50 Libr. confrat., S. 15, Kol. 23, Z. 7f.
51 Libr. confrat., S. 264, Kol. 388, Z. 12.
52 Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, S. 67f., 257.
53 UBSGI243, S. 234, Z. 1 f.: Ego itaqueLubuciopresbiter dono tibiFolquino agrum in Bergune

Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft Rätien, Nr. 13, S. 171 (Zitat).
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werden.54 P. Erhart/J. Kleindinst vermuten, dass Folkwins Begünstigungen durch
Privatleute nicht nur auf seiner Laufbahn als Schultheiss gründen, sondern zur
Befriedigung seiner eigenen Interessen dienten.55

Die von Eusebius veranlasste Güterschenkung im Jahre 882 an St. Gallen
sowie eine zweite Schenkung Karls III. im Jahre 885 in Form des Hofes und der

Kirche in Röthis bestätigen einerseits eine engere Zugehörigkeit der irischen
Mönchsgemeinschaft zu St. Gallen, andererseits die politische und wirtschaftliche

Präsenz des Klosters in Vorarlberg. Gemäss K. H. Burmeister trug St. Gallen
wesentlich dazu bei, die einheimische Führungsschicht zurückzudrängen. Das

gelang vorerst im Räume Rankweil, vor allem aber auf dem Viktorsberg und
in Röthis, das zum Mittelpunkt der St. Galler Grundherrschaft im Vorarlberger
Vorderland wurde.56 Der genannte Güterkomplex des Klosters Viktorsberg in
der Schenkung von 882 bestätigt ferner, dass der Viktorsberg mit einem Hof
in Altenstadt verbunden war, der teilweise in königlichem Besitz stand.
Geschenkt wird nämlich nebst dem Zehnten zu Rankweil und einem Weinberg in
Röthis soviel wie dort zum königlichen Anteil des Hofes ad Campos gehört.57

Die Bezeichnung ad Campos findet sich im churrätischen Reichsgutsurbar aus
der Mitte des 9. Jahrhunderts für das Gebiet im Altenstädter-Feld.58 Bei der
Feldchiricha handelt es sich entweder um eine Petronellakirche, die bereits vor
1393 St. Martin geweiht wurde, oder um königliche Güter, die zu St. Peter in
Rankweil gehörten.59 Wer der Inhaber des Lehens ist, wird nicht angegeben.

Hingegen gehört zum Beneficium Nordolchi, das ebenfalls bei der Feldkirche
(Feldchiricha) in Altenstadt liegt, die Retinam ad sanctum Victorem, ein

Rodungsgebiet bei der Kirche St. Victor, über die im churrätischen Reichsgutsurbar
nichts Näheres erwähnt wird.60

54 UBSGI 255, S. 243, Z. 3f.: propter bona mérita sua ei donavi; ebd. 258, S. 246, Z. 2f.:
donamus tibi Folhvinopro bona merencia vestra agrum a Vedece Erhart/Kleindinst,

Urkundenlandschaft Rätien, Nr. 19, S. 183 (Zitat); ebd., Nr. 23, S. 191 (Zitat).
55 Erhart/Kleindinst, Urkundenlandschaft Rätien, S. 83-90.
56 Burmeister, Der st. gallische Hof, S. 51-57.
57 UBSG II 623, S. 232, Z. 7f. : quantum ibidem pertinet adpartem dominicam de curte, de

eampos et décimas Dazu: Podhradsky, Hof und Pfarrei, S. 28.
58 BUB I, S. 376, Z. 19: De ecclesia sancti Petri ad Campos id est Feldchiricha, beneficium...
57 Ulmer, Erläuterungen zum historischen Atlas, S. 64; Podhradsky, Hof und Pfarrei, S. 24.
60 BUB I, S. 377, Z. 4, 11. Laut K. H. Burmeister, Der st. gallische Hof, S. 51, ist retina kein

Fisch- oder Netzteich, da diese Bedeutung dem zeitgenössischen Latein fremd ist, sondern

wird als ein Verschrieb für rautinam angesehen, was Rodung bedeutet. Dazu: Podhradsky,
Hof und Pfarrei, S. 32; Kaiser, Churrätien, S. 216; Rätisches Namenbuch II, S. 292-295.
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